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A. Problem 
Die geltende Fassung der §§ 177 bis 179 StGB trägt den Erforder-
nissen eines umfassenden Schutzes der sexuellen Selbstbestim-
mung nicht in allen Punkten Rechnung. Insbesondere ist eine Ver-
gewaltigung, wenn sie innerhalb der Ehe stattfindet, nicht nach 

§ 177 StGB strafbar, sondern kann nur als Nötigung (§ 240 StGB) 
verfolgt werden. Dem erzwungenen Beischlaf gleichzustellende 
sexuelle Handlungen, die vom Opfer ebenso entwürdigend emp-
funden werden, werden zur Zeit vom Tatbestand des § 177 StGB 
nicht erfaßt. Ferner bestehen nach der derzeitigen Rechtslage 
Strafbarkeitslücken in den Fällen, in denen das Opfer sexuelle 
Handlungen über sich ergehen läßt, weil es sich in einer hilflosen 
Lage befindet und Widerstand gegen den Täter aussichtslos er-

scheint. 

B. Lösung 
Um einen möglichst umfassenden Schutz der sexuellen Selbstbe-
stimmung zu erreichen, wird - unter geschlechtsneutraler Formu-
lierung, die berücksichtigt, daß auch Männer Tatopfer sein kön-
nen - ein einheitlicher Tatbestand für Vergewaltigung und sexu-
elle Nötigung geschaffen. Der eheliche Bereich wird in den neu 
geschaffenen einheitlichen Tatbestand des § 177 StGB sowie in 

§ 

 

179 StGB einbezogen. Durch eine Ergänzung der Nötigungs-
handlungen in dem neu geschaffenen Tatbestand werden Straf-

barkeitslücken geschlossen. 

Mehrheitliche Annahme 

C. Alternativen 

Beibehaltung der gegenwärtigen Rechtslage oder Zurückweisung 
des Einspruchs des Bundesrates gegen den Gesetzesbeschluß des 
Deutschen Bundestages vom 9. Mai 1996, Drucksache 13/5871. 

D. Kosten 

Keine 
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Beschlußempfehlung 

Der Bundestag wolle beschließen, 

den Gesetzentwurf - Drucksache 13/7324 - unverände rt  anzu-
nehmen. 

Bonn, den 14. Mai 1997 

Der Rechtsausschuß 

 

Horst Eylmann 

Vorsitzender und Berichterstatter 
Erika Simm 
Berichterstatterin 

Jörg van Essen 

Berichterstatter 
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Bericht der Abgeordneten Horst Eylmann, Erika Simm und Jörg van Essen: 

I. Zum Beratungsverfahren 

Der Deutsche Bundestag hat den Gesetzentwurf 
der Abgeordneten Ulla Schmidt (Aachen), Irmin-
gard Schewe-Gerigk, Vera Lengsfeld, Sabine Leut-
heusser-Schnarrenberger und weiterer Abgeordneter 
- Entwurf eines ... Strafrechts-änderungsgesetzes - 
§§ 177 bis 179 StGB ( StrÄndG) - auf Drucksache 
13/7324 in seiner 172. Sitzung vom 24. April 1997 in 
erster Lesung beraten und zur federführenden Bera-
tung an  den Rechtsausschuß sowie zur Mitberatung 
an den Ausschuß für Fami lie, Senioren, Frauen und 
Jugend überwiesen. Der Gesetzesinitiative sind spä-
ter noch weitere Abgeordnete beigetreten (Protokoll 
der 175. Bundestagssitzung vom 15. Mai 1997). 

Der Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend hat die Vorlage in seiner Sitzung vom 14. Mai 
1997 beraten und mit den Stimmen der Fraktionen 
der SPD, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und F.D.P. so-
wie der Gruppe der PDS bei Enthaltung der Fraktion 
der CDU/CSU den nachfolgenden Antrag angenom-
men: 

Der Ausschuß für Fami lie, Senioren, Frauen und 
Jugend empfiehlt dem Rechtsausschuß, den Ent-
wurf eines Strafrechtsänderungsgesetzes - §§, 177 
bis 179 StGB (... StrÄndG) der Abgeordneten Ulla 
Schmidt (Aachen) u. a. (Drucksache 13/7324) mit 
folgender Maßgabe - ansonsten unverände rt  - zur 
Annahme zu empfehlen: 

Zur Verdeutlichung des Tatbestandsmerkmals 
„Ausnutzen einer Lage, in der das Opfer der Ein-
wirkung des Täters schutzlos ausgeliefert ist" in 
§ 177 StGB n.F. wird der Begründung unter B, Ar-
tikel 1 zu Nummer 2 (§§ 177, 178 StGB) im 7. Ab-
satz als 3. Satz folgender Satz eingefügt: 

„Die Tathandlung des Ausnutzens einer Lage, in 
der das Opfer der Einwirkung des Täters schutzlos 
ausgeliefert ist, zielt desweiteren auch darauf ab, 
den Schutz geistig und körperlich behinderter 
Menschen, deren Widerstandsfähigkeit einge-
schränkt ist, vor erzwungenen sexuellen Übergrif-
fen zu verbessern." 

Der Ausschuß für Familie, Senioren, Frauen und Ju-
gend hat weiter einstimmig den nachfolgenden Ent-
schließungsantrag zur Annahme empfohlen: 

1. Hinsichtlich des Geltungsbereichs und der Ausle-
gung des Tatbestandsmerkmals „Ausnutzen einer 
hilflosen Lage" in § 177 StGB neuer Fassung 
schließt sich der Bundestag den Ausführungen 
des Bundesministers der Justiz in dessen Schrei-
ben vom 12. Mai 1997 an, in dem dieser ausführt: 

„Die Tathandlung des Ausnutzens einer hilflosen 
Lage (d.h. einer Lage, in der das Opfer der Einwir-
kung des Täters schutzlos ausgeliefert ist), die 
durch den Gesetzentwurf in den neugefaßten 

§ 177 StGB eingefügt werden soll, zielt auch dar-
auf ab, den Schutz geistig und körperlich behin-
derter Menschen, deren Widerstandsfähigkeit ein-
geschränkt ist, vor erzwungenen sexuellen Über-
griffen zu verbessern. 

Für § 179 StGB genügt dagegen die schlichte Vor-
nahme sexueller Handlungen; ob der Täter mit 
Gewalt oder Drohung gehandelt oder eine hilflose 
Lage des Opfers ausgenutzt hat, ist hier unerheb-
lich. Auf diese Weise werden Fälle aufgefangen, 
in denen die Beugung eines der Tat entgegenste-
henden Willens durch den Täter, also eine Nöti-
gung, nicht nachweisbar ist. 

Daran zeigt sich, daß § 179 StGB einen zusätzli-
chen Strafschutz bietet, der die §§ 177, 178 StGB 
im Interesse behinderter Menschen sinnvoll er-
gänzt. Die Vorschrift soll neben dem neugefaßten 
§ 177 StGB beibehalten werden, um möglicher-
weise noch verbleibende Strafbarkeitslücken zu 
schließen." 

2. Die Bundesregierung wird aufgefordert, nach drei 
Jahren zu berichten, inwieweit § 179 StGB nach 
der Neufassung des § 177 StGB noch einen 
Anwendungsbereich in der gerichtlichen Praxis 
findet. Sollte sich im Hinblick auf die konkrete 
Ausgestaltung des Tatbestandes oder auch der 
konkreten Strafrahmenhöhe Korrekturbedarf er-
geben, trägt der Gesetzgeber dem Rechnung. 

Der Rechtsausschuß hat den Gesetzentwurf in seiner 
84. Sitzung vom 14. Mai 1997 beraten und mit den 
Stimmen der Fraktionen der CDU/CSU - bei vier Ge-
genstimmen aus dieser Fraktion -, der SPD, BÜND-
NIS 90/DIE GRÜNEN, der Gruppe der PDS sowie bei 
Nichtbeteiligung der Vertreter der Fraktion der F.D.P. 
beschlossen, dem Deutschen Bundestag die unverän-
derte Annahme des Gesetzentwurfs zu empfehlen. 

II. Zum bisherigen Verfahren 

Der Rechtsausschuß hat sich in der Vergangenheit 
mehrmals, zuletzt in seiner 44. Sitzung vom 24. April 
1996, mit den im vorliegenden Gesetzentwurf 
aufgegriffenen Problemen befaßt. Der Rechtsaus-
schuß hat in dieser Sitzung eine Beschlußempfeh-
lung - abgedruckt auf Drucksache 13/4543 - ab-
gegeben, die mit Ausnahme der sog. Widerspruchs-
klausel dem hier in Rede stehenden interfraktionel-
len Gesetzentwurf entspricht. Das Widerspruchsrecht 
hätte dem Opfer die Möglichkeit gegeben, das Straf-
verfahren zu beenden. Die Beschlußempfehlung des 
Rechtsausschusses wurde vom Plenum in seiner 
104. Sitzung vom 9. Mai 1996 angenommen. Die 
Widerspruchsklausel stieß in der Folgezeit sowohl 
bei Politikerinnen aller Fraktionen, im Bundesrat 
als auch in der Öffentlichkeit auf erheblichen 
Widerstand. Als wesentliches Argument gegen die 
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Widerspruchsklausel wurde vorgetragen, daß die er-
hebliche Gefahr bestehe, daß der gewalttätige Ehe-
mann sein Opfer unter Druck setze, einen derartigen 
Widerspruch einzulegen, um straflos davonzukom-
men. 

Der Bundesrat legte, nachdem das Vermittlungsver-
fahren gescheitert war (Ablehnung des Vermittlungs-
vorschlages - Drucksache 13/5011 - in der 128. Sit-
zung vom 10. Oktober 1996), am 18. Oktober 1996 
gemäß Artikel 77 Abs. 3 GG Einspruch gegen den 
Gesetzesbeschluß ein, Drucksache 13/5871. Mit dem 
vorliegenden fraktionsübergreifenden Gesetzent-
wurf wird der vorgebrachten Kritik Rechnung getra-
gen - die Widerspruchsklausel ist gestrichen. 

III. Zur Begründung der Beschlußempfehlung 

Die große Mehrheit im Ausschuß teilte die in der er-
sten Lesung des Gesetzentwurfs vorgetragenen 
Gründe zur Streichung der Widerspruchsklausel. Da-
nach spräche gegen die Widerspruchsregelung nicht 
nur, daß der Widerspruch in der Hand des gewalttäti-
gen Ehemannes ein Druckmittel sein könne, sondern 
auch, daß es sich hierbei um ein Sonderrecht für den 
Ehemann handele, das sich so im gesamten Straf-
recht nicht finde. Es gebe bei keinem Offizialdelikt, 
das auch ein Ehemann gegen seine Frau begehen 
könne, die Möglichkeit für ihn, die Beendigung der 
Strafverfolgung zu beeinflussen. Weiter würde das 
Grundanliegen der Reform, nämlich, daß nicht zwi-
schen außerehelicher und ehelicher Vergewaltigung 
unterschieden werden solle, durch die Widerspruchs-
klausel unterlaufen. 

Demgegenüber hielten Abgeordnete der Fraktion 
der CDU/CSU daran fest, daß die Überlegungen, die 
zur Aufnahme der Widerspruchsklausel in das Ge-
setz geführt hätten, nach wie vor auch im Sinne der 
Frau richtig gewesen seien. Auch der vorliegende 
Gesetzentwurf ändere nichts daran, daß der betroffe-
nen Ehefrau nach wie vor ein Aussageverwei-
gerungsrecht gemäß § 52 StPO zustehe. Die Wider-
spruchsklausel sei quasi eine Ausgestaltung dieses 
Aussageverweigerungsrechts, um es erst gar nicht 
zum Ermittlungsverfahren kommen zu lassen. Außer-
dem unterliege der Schutz und die Erhaltung der 
Ehe nach Artikel 6 GG der besonderen Fürsorge des 
Staates. 

Bei seiner Beratung debattierte der Ausschuß auch 
über den Geltungsbereich und die Auslegung des 
Tatbestandsmerkmals „Ausnutzen einer Lage, in der 
das Opfer der Einwirkung des Täters schutzlos aus-
geliefert ist" in § 177 StGB neuer Fassung. Der Aus-
schuß war - übereinstimmend mit dem Bundesmini-
ster der Justiz - der Auffassung, daß die Tathandlung 
des Ausnutzens einer hilflosen Lage (d.h. einer Lage, 
in der das Opfer der Einwirkung des Täters schutzlos 
ausgeliefert ist), die durch den Gesetzentwurf in den 
neugefaßten § 177 StGB eingefügt werden soll, auch 
darauf abzielt, den Schutz geistig und körperlich be-
hinderter Menschen, deren Widerstandsfähigkeit 
eingeschränkt ist, vor erzwungenen sexuellen Über-
griffen zu verbessern. 

Für § 179 StGB genüge dagegen die schlichte Vor-
nahme sexueller Handlungen; ob der Täter mit Ge-
walt oder Drohung gehandelt oder eine hilflose Lage 
des Opfers ausgenutzt habe, sei hier unerheblich. 
Auf diese Weise würden Fälle aufgefangen, in denen 
die Beugung eines der Tat entgegenstehenden Wil-
lens  durch den Täter, also eine Nötigung, nicht nach-
weisbar sei. 

Daran zeige sich, daß § 179 StGB einen zusätzlichen 
Strafschutz biete, der die §§ 177, 178 StGB im Inter-
esse behinderter Menschen sinnvoll ergänzt. Die 
Vorschrift solle neben dem neugefaßten § 177 StGB 
beibehalten werden, um möglicherweise noch ver-
bleibende Strafbarkeitslücken zu schließen. 

Abschließend forde rt  der Rechtsausschuß die Bun-
desregierung auf, nach drei Jahren zu berichten, in-
wieweit § 179 StGB nach der Neufassung des § 177 
StGB noch einen Anwendungsbereich in der gericht-
lichen Praxis findet. Sollte sich im Hinblick auf die 
konkrete Ausgestaltung des Tatbestandes oder auch 
der konkreten Strafrahmenhöhe Korrekturbedarf er-
geben, müsse ein späterer Bundestag dem Rechnung 
tragen. 

Den Empfehlungen des Ausschusses für Familie, Se-
nioren, Frauen und Jugend, dem Plenum Änderun-
gen in der Begründung des Gesetzentwurfs und eine 
Entschließung vorzuschlagen, ist der Rechtsausschuß 
nicht gefolgt, da es sich bei beiden Anträgen der Sa-
che nach um eine Kommentierung von Gesetzestext 
handelt, die üblicherweise - wie oben geschehen - 
im Ausschußbericht gegeben wird. 

Bonn, den 14. Mai 1997 

Horst Eylmann 

Berichterstatter 

Erika Simm 

Berichterstatterin 

Jörg van Essen 

Berichterstatter 







 


